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Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung
Was bei Steuersparmodellen beachtet werden sollte.

BEI EINEM SPITZENSTEUERSATZ von
50 Prozent rentiert es sich, darüber nachzu-
denken, inwieweit Einkommensteile auf an-
dere Familienmitglieder mit einem modera-
teren Grenzsteuersatz umgelenkt werden
können. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen kann beispielsweise durch Einräumung
eines Zuwendungsfruchtgenusses erreicht
werden, dass Mieteinkünfte künftig beim
Fruchtnießer (Beispiel Ehegatte, studieren-
de Kinder) versteuert werden, ohne dass zi-
vilrechtliches Eigentum an der betreffenden
Liegenschaft übertragen werden muss.
Hierfür müssen jedoch einige Vorausset-
zungen vorhanden sein. Damit die Finanz
die Zurechnung der Einkünfte beim Frucht-
nießer akzeptiert, muss er auf die Ein-
kunftserzielung wesentlichen Einfluss neh-
men können. Dies wird anhand einiger Kri-
terien geprüft.

ANSPRECHPARTNER
FÜR RECHTE UND PFLICHTEN

Der Fruchtnießer muss den Mietern gegen-
über selbst als Vermieter auftreten. Das be-
deutet, dass neue Mietverträge vom Frucht-

nießer selbst ab-
z u s c h l i e ß e n
sind. Bei beste-
henden Verträ-
gen muss den
Mietern die
Übernahme der
Verträge ange-
zeigt werden.
Bei der Vermie-
tung von Ferien-
w o h n u n g e n
muss der Frucht-
nießer in den
Werbemit te ln
( P r o s p e k t e ,
Häuserkatalog,
Internet-Auf-
tritt) sowie in
der gesamten
Korrespondenz
(Anfragenbeant-

wortungen, Reservierungsbestäti-
gungen, Rechnungen etc.) als Ver-
mieter auftreten.
Weiters muss der Fruchtnießer An-
sprechpartner für Rechte und
Pflichten sein. Dazu gehören
Hauptmietzinsabrechnungen,
Durchführung von Erhaltungsarbei-
ten oder Bestellung des Hausver-
walters. Bei der Vermietung von Fe-
rienwohnungen bestehen Verpflich-
tungen vor allem gegenüber dem
Tourismusverband (Meldepflicht
der Übernachtungen, Abführung
der Kurtaxe).

KONSULTATION 
BEI RECHTSANWALT

Die Mieten müssen direkt auf das
Konto des Fruchtnießers eingezahlt
oder vom Fruchtnießer oder einem
von ihm Beauftragten eingehoben
werden. Es muss jedoch gewarnt
werden: Die Bestellung eines
Fruchtgenusses wird gegenüber
Dritten nur wirksam, wenn eine

Eintragung ins Grundbuch erfolgt. Es emp-
fiehlt sich daher bei der Umsetzung unbe-
dingt auch einen Rechtsanwalt zu konsul-
tieren. Der steuerwirksame Ansatz der An-
lagenabschreibung im Falle eines Fruchtge-
nusses ist an strenge Voraussetzungen ge-
knüpft. Werden diese nicht erfüllt, geht die
AfA durch die Fruchtgenussbestellung ver-
loren.
Die Geltendmachung durch den Fruchtnie-
ßer ist nur dann möglich, wenn er wirt-
schaftlicher Eigentümer der Liegenschaft
wird. „Letzteres wird von der Finanz be-
jaht, wenn ein Belastungs- und Veräuße-
rungsverbot zu Gunsten des Fruchtnießers
grundbücherlich eingeräumt wird und die
im ABGB angeführten Pflichten auf den
Fruchtnießer übertragen werden. Wer sich
in der höchsten Steuerprogression befindet
und auch über vermietetes Wohnungseigen-
tum verfügt, sollte mit seinem Steuerberater
einmal über diese Möglichkeit sprechen.

VORSICHT VOR KOMMUNIKATIONSKILLERN
Die richtige Gestaltung des Arzt-Patienten-
Gesprächs

GEDANKEN ZUM STEUERLICHEN HERBST
Nach dem Sommer sollten die Hausaufgaben
gemacht werden

STANDORTANALYSE
Wissenswertes zur Auswahl des Ordinations-
standorts

DIE AUFKLÄRUNGSPFLICHT DES ARZTES
Was lässt sich wirklich im Vorfeld abschätzen?

Ärzteservice 
HORST JÜNGER, 

Steuerberater, 6020 Innsbruck,
Tel. 0512/59 85 90,

info@juenger.at, www.medtax.at
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